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KOMMENTAR

Radikalisierung — Thema fur die Sozialhilfe

Spatestens seit dem Fall des Nidauer
Imams, welcher mit seinen Hasspre-
digten das Zusammenleben vergiftet

und zugleich in bedeutendem Umfang
Sozialhilfeleis-tungen bezogen hat, ist klar:
Radikalisierung ist auch fiir die Sozialhilfe
ein wichtiges Thema. Die Offentlichkeit
reagiert zu Recht empdrt, wenn unter-
stlitzte Personen mit religios oder politisch
motivierten Kampfbotschaften Hass
schiren. So weit ist alles klar. Was aber
kann die Sozialhilfe hier tun? Wo hort das
Recht auf freie Meinungs&dusserung auf, wo
liegen die Grenzen der Religionsfreiheit? Es
stellen sich in diesem Zusammenhang viele
Fragen, welche schwierig zu beantworten
sind. Hilfreich erscheint es, das Thema

von den Grundprinzipien des Staates

und der Sozialhilfe her anzugehen. Es ist
Aufgabe des liberalen Staates, Meinungen
und religidse Uberzeugungen jeder Art zu
dulden, solange sich diese nicht gegen das

geltende Recht richten. Anspruch auf Sozi-
alhilfe hat, wer beddirftig ist. Die politische
oder religiése Uberzeugung einer Person
spielt dabei keine Rolle und geht die Sozial-
dienste grundsatzlich nichts an. Anderer-
seits haben unterstiitzte Personen aber die
Pflicht zur Integration in die Gesellschaft.
Das gilt in besonderem Masse fiir Fliicht-
linge und vorlaufig Aufgenommene, welche
in der Schweiz Schutz suchen und erhalten
und ihre Position in der Arbeitswelt und im
sozialen Leben erst finden missen.

Wenn radikalisierte Personen zu Gewalt
aufrufen, ist es primar Sache der Strafver-
folgungsbehdrden und der Fremdenpolizei,
aktiv zu werden. Aufgabe der Sozialdienste
ist es, wachsam zu sein. Wo immer sich
Anhaltspunkte fir Radikalisierung und
Aufrufe zu Gewalt ergeben, missen die
Sozialdienste die unterstiitzten Personen
mit Nachdruck auf die Respektierung der
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gesellschaftlichen Grundwerte und die
Pflicht zur Integration hinweisen. Nicht

zu Ubersehen ist aber, dass die Grenze
zwischen erlaubtem und verbotenem Ver-
halten hier besonders schwer zu ziehen ist.
Sinnvoll erscheint deshalb, in Verdachtsfal-
len eng mit Polizei und Justiz zusammen-
zuarbeiten.

Auf Bundesebene soll noch im laufenden
Jahr ein Nationaler Aktionsplan zur Ver-
hinderung und Bekdmpfung von Radikali-
sierung verabschiedet werden. Darin gibt
es verschiedene Beriihrungspunkte zur
Sozialhilfe. Ergdnzend zum Aktionsplan auf
Bundesebene ist die SKOS aktiv geworden
und hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
welche Massnahmen zur Unterstiitzung
der Sozialdienste bei der Erkennung und
Bekampfung von Radikalisierung erarbei-
ten wird. Es braucht Antworten auf eine
Reihe von Fragen: Welche praventiven
Massnahmen gegen
Radikalisierung gilt
es zu ergreifen?
Inwieweit sollen die
Sozialdienste religi-
dse Vorschriften bei
der Arbeitsintegration
beriicksichtigen?
Unter welchen Bedin-
gungen missen sie
sich an die Polizei
oder Fremdenpolizei
wenden und ist der
Datenaustausch mit
diesen erlaubt? Die
richtigen Antworten
auf diese Fragen zu
finden ist schwierig,
aber wichtig.

Felix Wolffers
Co-Prasident SKOS

4/17 ZESO



	Radikalisierung : Thema für die Sozialhilfe

